
 

T i e r s e u c h e n r e c h t l i c h e  A l l g e m e i n v e r f ü g u n g  
zur Anordnung der Aufstallung von Geflügel und 

zum Schutz gegen die Geflügelpest im Kreis Kleve 
 
Zur Vermeidung der Einschleppung oder Verschleppung der Geflügelpest durch Wildvögel 
ordne ich Folgendes an: 
 

I. Sämtliches im Kreis Kleve gehaltene Geflügel (Hühner, Truthühner, Perlhühner, Reb-
hühner, Fasane, Laufvögel, Wachteln, Enten und Gänse) ist ab sofort ausschließlich 
 
1. in geschlossenen Ställen oder 
2. unter einer Vorrichtung, die aus einer überstehenden, nach oben gegen Einträge 

gesicherten dichten Abdeckung besteht und mit einer gegen das Eindringen von 
Wildvögeln gesicherten Seitenbegrenzung versehen sein muss (Schutzvorrich-
tung), zu halten. 
 

II. Im Kreis Kleve sind Geflügelausstellungen, -märkte, -schauen, Wettbewerbe mit Ge-
flügel oder ähnliche Veranstaltungen untersagt. 

 
III. Die sofortige Vollziehung dieser Maßnahme ordne ich im öffentlichen Interesse an. 

 
IV. Diese Allgemeinverfügung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in Kraft und gilt so 

lange, bis ich sie wieder aufhebe. 
 
 
Begründung 
 
Nach § 1 der ZustVO TierGesG TierNebG NRW bin ich als Kreisordnungsbehörde für den 
Erlass der Tierseuchenverfügung zur Vermeidung der Einschleppung oder Verschleppung 
des hochpathogenen aviären Influenzavirus (Geflügelpest) zuständig. 
 
Zu Ziffer I.: 
 
Die Hochpathogene Aviäre Influenza ist gem. Art. 5 i. V. m. Art. 8 i. V. m. Art. 275 VO (EU) 
2016/429 i. V. m. Anhang II VO (EU) 2018/1629 i. V. m. Art. 2 i. V. m. Anhang VO 
2018/1882 als gelistete Seuche der Kategorie A+D+E gelistet. 
 
Diese Verfügung basiert auf Artikel 70 Abs. 1 b), Abs. 2 in Verbindung mit Art. 55 Abs. 1 d) 
der Verordnung (EU) 2016/429 sowie § 13 Abs. 1 Geflügelpest-Verordnung und einer Risi-
kobewertung nach Maßgabe des § 13 Abs. 2 Geflügelpest-Verordnung. 
  
Gemäß Artikel 70 Abs. 1 und 2 in Verbindung mit Art. 55 Abs. 1 d) der Verordnung (EU) 
2016/429 ergreift die zuständige Behörde bei Verdacht des Auftretens von u. a. hoch pa-
thogener aviärer Influenza (Geflügelpest AI) bei Wildvögeln die erforderlichen Seuchenprä-
ventions- und -bekämpfungsmaßnahmen, um eine Ausbreitung des Virus auf gehaltene 
Vögel und Geflügel zu verhindern. 
  
Als eine Seuchenpräventionsmaßnahme ist gemäß Art. 55 Abs. 1 d) der Verordnung (EU) 
2016/429 die Isolierung von gehaltenen Tieren der für die Geflügelpest empfänglichen Ar-
ten anzuordnen, wenn dadurch der Kontakt zwischen Wildvögeln und gehaltenen Vögeln 
und Geflügel und damit eine Ausbreitung in den Haustierbestand vermieden wird.  
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Als einzig wirksame „Isolierungsmaßnahme“ im Sinne des Art. 55 Abs. 1 d) der Verordnung 
(EU) 2016/429 ist die Anordnung der Aufstallung von gehaltenen Vögeln und Geflügel ge-
mäß § 13 Abs. 1 S. 1 der Verordnung zum Schutz gegen die Geflügelpest (Geflügelpest-
Verordnung) anzusehen. § 13 Abs. 1. S. 1 Geflügelpestverordnung konkretisiert dahinge-
hend die Seuchenpräventionsmaßnahme „Isolierung“ mit dem Ziel, Kontakt von Wildvögeln 
zu gehaltenen Vögeln und Geflügel zu verhindern.   
   
Grundlage zur Anordnung der Aufstallung gem. § 13 Abs. 1 Satz 1 Geflügelpestverordnung 
ist die Durchführung einer Risikobeurteilung, in der u. a. die örtlichen Gegebenheiten, das 
sonstige Vorkommen oder Verhalten von Wildvögeln, die Geflügeldichte, der Verdacht oder 
Ausbruch auf Geflügelpest im eigenen oder angrenzenden Kreis, weitere Tatsachen zur 
Abschätzung der Gefährdungslage sowie die Risikobewertung des Friedrich-Loeffler-
Instituts zu berücksichtigen sind.   
  
Der Risikobewertung des Kreises Kleve wurde dabei zugrunde gelegt, dass dieser Wildvo-
geldurchzugsgebiet für wildlebende Watt- und Wasservögel ist und dass im Kreis Kleve 
mehrere Feucht- und Rastgebiete vorhanden sind. 
 
Bei der hochpathogenen Aviären Influenza handelt es sich um eine hochansteckende, an-
zeigepflichtige Viruserkrankung beim Geflügel, deren Ausbruch immense wirtschaftliche Fol-
gen für alle Geflügelhalter, Schlachtstätten und verarbeitenden Industrien haben kann. 
 
Infektionen des Menschen mit diesen Viren wurden bislang nicht bekannt, dennoch kann 
eine Empfänglichkeit des Menschen gegenwärtig nicht völlig ausgeschlossen werden. 
 
Bereits zum jetzigen Zeitpunkt muss aufgrund mehrerer Ausbrüche der Geflügelpest bei 
Hausgeflügel bzw. in Nutztierbeständen in NRW und insbesondere im Nachbarkreis Wesel 
auch im Kreis Kleve mit weiteren Ausbrüchen gerechnet werden. Aufgrund der hochinfektiö-
sen Viruserkrankung und der bereits amtlich festgestellten Ausbrüche im In- und Ausland, 
kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Erreger der Aviären Influenza bereits in andere 
Bestände verschleppt bzw. aus anderen Beständen eingeschleppt wurde.  
 
Der aktuelle Nachweis der Geflügelpest in Nutztierbeständen bestätigt die Risikoeinschät-
zung des Friedrich-Löffler-Institut (FLI) und die sich daraus ergebenden Handlungsempfeh-
lungen für Geflügelhalterinnen und Geflügelhalter. Aufgrund der aktuellen Entwicklung der 
Seuchenlage hat das FLI kürzlich seine Risikoeinschätzung zum Auftreten der Geflügelpest 
in Deutschland aktualisiert und das Risiko des Eintrags der Erkrankung in Geflügelhaltun-
gen und Vogelbestände als hoch eingestuft. 
 
Zu Ziffer II.: 
 
Gem. Art. 71 Abs. 1 VO (EU) 2016/429 i. V. m. § 4 Abs. 2 ViehVerkV kann die zuständige 
Behörde die in Anordnung II. genannten Veranstaltungen beschränken oder verbieten, wenn 
es aus Gründen der Tierseuchenbekämpfung erforderlich ist. 
 

Art. 71 der VO (EU) 2016/429 eröffnet den Mitgliedstaaten die Möglichkeit, zusätzlich zu den 
Seuchenbekämpfungsmaßnahmen nach europäischem Recht nationale Maßnahmen festzu-
legen, sofern die nationalen Maßnahmen dem europäischem Recht genügen und zur Be-
kämpfung der Ausbreitung der Seuche erforderlich und verhältnismäßig ist. Die nationale 
Viehverkehrsverordnung (ViehVerkV) gilt somit in allen Teilen weiter, sofern sie nicht gerin-
gere Anforderungen als das europäische Recht stellt oder diesem widerspricht und die Maß-
nahmen erforderlich und verhältnismäßig sind.  
  
Bei § 4 Abs. 2 ViehVerkV handelt es sich um eine solche zusätzliche Maßnahme. Danach 
kann die zuständige Behörde Veranstaltungen nach Absatz 1 beschränken oder verbieten, 
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soweit dies aus Gründen der Tierseuchenbekämpfung erforderlich ist.  Veranstaltungen nach 
Absatz 1 sind Viehausstellungen, Viehmärkte, Viehschauen, Wettbewerbe mit Vieh und Ver-
anstaltungen ähnlicher Art. 
Von diesen Veranstaltungen geht in Anbetracht der Seuchenlage ein nicht zu vernachlässi-
gendes Infektionsrisiko aus. Von Ansammlungen von Geflügel und Publikum, das wiederum 
der Geflügelhaltung üblicherweise eng verbunden ist und aus unterschiedlichsten Regionen 
zur Beschickung oder dem Besuch der Veranstaltungen anreist, geht trotz aller präventiven 
Maßnahmen ein hohes potenzielles Risiko der Erregerverbreitung aus. Gemessen an den 
gravierenden Folgen einer Infektion mit HPAIV für die betroffenen Bestände und auch die 
betroffenen Regionen ist es zwingend notwendig diese Veranstaltungen zu untersagen. 
 
Die Klassische Geflügelpest ist eine hoch ansteckende Viruserkrankung bei Hühnern und 
anderen Geflügel- und Vogelarten (z.B. Enten, Gänsen, Laufvögel, Puten, Wachteln, Fasa-
ne, Wildvögeln). Auch Katzen und Schweine können potentielle Träger des Erregers der Ge-
flügelpest sein. Das Virus wird durch direkten Tierkontakt, aber auch über die Luft übertra-
gen, so dass sich eine Infektion rasch ausbreiten kann. Die Seuche kann ebenfalls durch 
indirekten Kontakt über Personen, andere gehaltene Säugetiere, Fahrzeuge, Transportbe-
hälter, Verpackungsmaterial, Eierkartons, Einstreu oder tierischen Schädlingen, aber auch 
durch Virus ausscheidende Wildvögel übertragen werden. 
 
Wegen der großen Auswirkungen auf Tierhaltung und Handel und wegen des „Klassischen 
Seuchencharakters“ der Geflügelpest sind strengste Maßnahmen ohne Zweifel geboten. Nur 
durch sofort eingeleitete Maßnahmen kann es gelingen, die Verbreitung der Seuche in die 
Hausgeflügel- oder Vogelbestände zu verhindern. 

 
Zu Ziffer III.: 
 
Gemäß § 80 Abs. 2 Satz 2 Nr. 4 VwGO wurde die sofortige Vollziehung der Maßnahme an-
geordnet. Eine Klage gegen diese Allgemeinverfügung hätte in diesem Fall keine aufschie-
bende Wirkung. Ein besonderes öffentliches Interesse ist hier gegeben, weil durch die Aus-
breitung der Aviären Influenza unter anderem die Gefahr von gesundheitlichen wie auch von 
wirtschaftlichen Folgen erheblich wäre und deshalb sofort zu unterbinden war. 
 
Der Schutz hoher Rechtsgüter erfordert ein Zurückstehen der Individualinteressen etwaiger 
Geflügelhalter am Eintritt der aufschiebenden Wirkung infolge eines eingelegten Rechtsbe-
helfs. Das öffentliche Interesse an umgehenden Bekämpfungsmaßnahmen zum Schutz ge-
gen eine Weiterverbreitung der Seuche überwiegt. 
 
Im Interesse der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sind daher die 
getroffenen Anordnungen notwendig. 
 
Die getroffenen Anordnungen sind nicht nur erforderlich und geeignet, sondern auch verhält-
nismäßig, da aufgrund der tierseuchenrechtlichen Bestimmungen weder andere Schutzmaß-
regeln gefordert werden können, noch die Tierhalter mehr als unbedingt notwendig in ihrem 
Bestimmungsrecht über ihre Tierhaltung beeinträchtigt werden. 
 
Von einer Anhörung wurde wegen Gefahr in Verzug abgesehen (§ 28 Abs. 2 Nr. 4 VwVfG). 
 
Zu Ziffer III: 
 
Auf Grundlage der §§ 41 Abs. 4 Satz 4, 43 Abs. 1 VwVfG kann als Zeitpunkt der Bekanntga-
be und damit des Inkrafttretens einer Allgemeinverfügung der Tag, der auf die Bekanntma-
chung folgt, festgelegt werden. 
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Diese Allgemeinverfügung kann jederzeit – auch kurzfristig – insbesondere aus Gründen der 
Tierseuchenbekämpfung und der aktuellen Seuchenlage widerrufen werden. 
 
Sie ergeht unter Widerrufsvorbehalt (§ 36 Abs. 2 Nr. 3 VwVfG NRW). 
 
 
Rechtsbehelfsbelehrung (Ihre Rechte) 
 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage 
beim Verwaltungsgericht in 
 

40213 Düsseldorf, Bastionstraße 39 
 
schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle erhoben werden. 
 
Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die elektroni-
sche Poststelle des Gerichts erhoben werden. Das elektronische Dokument muss für die 
Bearbeitung durch das Gericht geeignet sein. Es muss mit einer qualifizierten elektronischen 
Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder von der verantwortenden Person 
signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg gemäß § 55a Absatz 4 VwGO eingereicht 
werden. Die für die Übermittlung und Bearbeitung geeigneten technischen Rahmenbedin-
gungen bestimmen sich nach näherer Maßgabe der Verordnung über die technischen Rah-
menbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische 
Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV) vom 24. November 
2017 (BGBl. I S. 3803). 
 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand des Klagebegehrens be-
zeichnen. Sie soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tat-
sachen und Beweismittel sollen angegeben werden. 
 
Falls die Klage schriftlich oder zur Niederschrift erhoben wird, sollen der Klage nebst Anla-
gen so viele Abschriften beigefügt werden, dass alle Beteiligten eine Ausfertigung erhalten 
können. 
 
Sollte die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen Bevollmächtigten versäumt werden, 
so würde dessen Verschulden Ihnen zugerechnet werden.  
 
Aufgrund der Anordnung der sofortigen Vollziehung müssen Sie dieser Verfügung auch dann 
nachkommen, wenn Sie Widerspruch erheben. Auf Ihren Antrag kann das Verwaltungsge-
richt in 40213 Düsseldorf, Bastionstraße 39, die aufschiebende Wirkung der Klage ganz oder 
teilweise wiederherstellen. 
 
Hinweise: 
 
Gemäß § 13 Abs. 3 GeflügelpestVO kann ich in Einzelfällen Ausnahmen von der Aufstal-
lungsanordnung genehmigen. 
 
Verstöße gegen diese Allgemeinverfügung können gemäß § 32 Abs. 2 Nr. 4 TierGesG als 
Ordnungswidrigkeit geahndet werden. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis 
zu dreißigtausend Euro geahndet werden (§ 32 Abs. 3 TierGesG). 
 
Gem. § 18 Abs. 1 Nr. 1 TierGesG entfällt der Anspruch auf Entschädigung u. a., wenn der 
Besitzer der Tiere oder sein Vertreter im Zusammenhang mit dem die Entschädigung auslö-
senden Fall eine erlassene Rechtsverordnung oder eine behördliche Anordnung schuldhaft 
nicht, nicht ordnungsgemäß oder nicht vollständig befolgt oder nicht befolgt. 
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Ich behalte mir vor, die Einhaltung der Bestimmungen dieser Allgemeinverfügung im Wege 
des Verwaltungszwanges durchzusetzen. 
 
Nähere Informationen sind bei meinem Veterinäramt unter Telefonnummer 02821 85-
229 zu erhalten. Diese Allgemeinverfügung kann unter www.kreis-kleve.de eingesehen 
werden. 
 
Rechtsgrundlagen (in der jeweils geltenden Fassung) 
 

- Verordnung über Zuständigkeiten im Anwendungsbereich des Tiergesundheits-
gesetzes und des Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetzes sowie zur 
Übertragung von Ermächtigungen zum Erlass von Tierseuchenverordnungen 
(Zuständigkeitsverordnung Tiergesundheit und Tierische Nebenprodukte – 
ZustVO TierGesG TierNebG NRW) 

- Durchführungsverordnung (EU) 2018/1882 über die Anwendung bestimmter Bestim-
mungen zur Seuchenprävention und -bekämpfung auf Kategorien gelisteter Seuchen 
und zur Erstellung einer Liste von Arten und Artengruppen, die ein erhebliches Risiko 
für die Ausbreitung dieser gelisteten Seuchen darstellen (VO (EU) 2018/1882)  

- Verordnung (EU) 2016/429 zur Tierseuchen und zur Änderung und Aufhebung 
einiger Rechtsakte im Bereich der Tiergesundheit (VO (EU) Nr. 2016/429) 

- Tiergesundheitsgesetz (TierGesG) 
- Viehverkehrsverordnung (ViehVerkV) 
- Verordnung zum Schutz gegen die Geflügelpest (GeflügelpestVO) 
- Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) 
- Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) 

 
 
47533 Kleve, 12.12.2021 
 
gez. 
 
Gorißen 
(Landrätin) 

http://www.kreis-kleve.de/

